
Gesetze

§7
Den örtlichen Volksvertretungen obliegt es,
a) den Rat zu wählen und abzuberufen sowie die Arbeit des 

Rates zu leiten und zu kontrollieren. Sie bestimmen aus 
der Mitte des Rates den Vorsitzenden und entsprechend 
den Richtlinien des Ministerrats über die Zusammen
setzung der Räte die (den) Stellvertreter des Vorsitzenden 
und den Sekretär des Rates;

b) den Vorsitzenden und die Mitglieder der ständigen und 
zeitweiligen Kommissionen aus der Mitte der Abgeordne
ten (in kleinen Gemeinden auch aus dem Kreis der übrigen 
Bürger) zu wählen und abzuberufen, ihnen Aufträge zu 
erteilen und ihre Tätigkeit zu kontrollieren;

c) die vom Rat ausgesprochenen Berufungen und Abberufun
gen der Leiter der Fachorgane zu bestätigen;

d) Beschlüsse zu fassen, die für die ihnen unterstellten 
Organe, Betriebe und Einrichtungen sowie für die Bürger 
in ihrem Zuständigkeitsbereich verbindlich sind.

§ 8
(1) Die im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Volksvertretun

gen tätigen Organe der Justiz, der Staatsanwaltschaft, der Staats
sicherheit, der Volkspolizei, der Nationalen Volksarmee und der 
Staatskontrolle, die den Volksvertretungen nicht unterstellten 
volkseigenen Betriebe sowie die ihnen nicht unterstellten Ein
richtungen, insbesondere auf dem Gebiet des Handels, des Ver
kehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des Bank- und Versiche
rungswesens, haben eng mit den örtlichen Volksvertretungen zu
sammenzuarbeiten und sie als oberste Machtorgane in ihrem Zu
ständigkeitsbereichzu achten und zu stärken. Die örtlichen Volks
vertretungen haben die Pflicht, diese Organe, Betriebe und Ein
richtungen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die örtlichen Volksvertretungen haben das Recht, von den 
Leitern der im Abs. 1 genannten Organe, Betriebe und Einrich
tungen Auskünfte über solche Fragen zu verlangen, die im Rah
men ihrer Zuständigkeit liegen.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen haben das Recht, Kritik zu 
üben, wenn durch Mängel in der Tätigkeit der den Volksvertre
tungen nicht unterstellten Organe, Betriebe und Einrichtungen die 
Lösung der Aufgaben der örtlichen Volksvertretungen, der Auf
bau des Sozialismus in ihrem Zuständigkeitsbereich und die Ent
faltung des demokratischen Lebens gehemmt werden. Die von einer 
örtlichen Volksvertretung kritisierten Stellen sind verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen zu dieser Kritik Stellung zu nehmen.
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